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3l0/J 1:..n.frage 

der Äbgeordneten P r i n k 0, Dipl.-Ing. H art man n, D W 0 f a k, 

Lola S 01 a r, Kr· a n e bit t e r und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht, 

betreffend die Schaffung dos Äusführungsgosetzes für die '\7iodergutmachungs­

ansprüche der gesetzlich anerkannten Kirchen gemäss l~rtikel 26 des St aats­

vortrages. 

-.-.-.-
InLrt. 26 § 1 des Staatsvertrages hat sich Österreich unter anderem 

verpflichtet, in allen Fällen, in denen Venlögenschaften, gesetzlicho Recht e 

oder Interessen in Österreich seit dom 13.3.1938 wegon der Rel.igion des 

Eigentümers Gegenstand gowaltsamor Ü}a-ertragung oder von Massnahmen der 

Sequestiorung, Konfiskation oder Kontrollo gG\7oson sind, das angeführte 

Vermögen zurückzugeben und diese gesetzlichen Rechte und Interesson mit 

allem Zubehör wiederherz~·stellen, sOVloi t solche Massnahmen no ch nicht ge­

tro ffen worden sind. 

In Äusführung dioser Staatsvertragsbestimmung s~ellt das Bundosgesetz 
\ fesli , 

vom 20.12.1955, BGBl.Fx.269, in sei_nem § 1 L.bs.l,jdass die V'erluste von 

Vermögenschaften, gesetzlichen Rechten und Interessen dar gosetzlich nnerkann­

ten Kirchen'und ihrer einzelnen Einrichtungen, die zufolgo schädigender 

Massnahmon, insbesondere aber auf Grund dos § 5 des' Kirchenbeitragsgosetzos 

aus dem Jahre 1939 und der zu diest)ffi Gosotz erg~ngenen Durchführungsver­

ordnungen eingetreten sind, einen J..nspruch nach der zitierten Staatsvertrags­

bestimmung begründon. 

D8.mi~ hat der Bundosgesetzgeber fest gest c11 t, dass den Kirchen 

(der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche ~.u.H.B~ und der alt­

katholischen Kirche) ein 't.'iedorgutmachungsanspruch auf Grund des staats­

vortrages zusteht. J)er GesetzgGber hat fornGr"ausgosprochen, was einom 

unbefangenen Beobachter - dor mit den kirchenpolitischen I\IIassnabmen in den 

Jahren zwischon 1938 bis 1945 vertraut ist - durchaus klar ist; dass näm­

lich dorartige Massnahmen :mit Schäcligungsabsicht und Schädigungseffekt ge-­

troffen worden sind. 

Das genannte Bundesgesetz hat in seinem § 2 11.bs.2 ein bosonderGS 

l.usführungsgesetz übor ,diese T:iodorgutmachungspflicht varhoissen, das ,binnen 

Jahrosfrist ergehon und bestimmen Gollto, in welchen weitorünVerfahren, 

von -gem und wie die L.nsprüche der Kirchen zu b ofriedigen sind. Der Bundes-
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gesetzgeber hat diose einjährige Frist ber0its zweimal um ein weiteres Jahr 

verlängert, also auf insgesamt droi Jahre. Da das Bundesgesetz vom 

?O.Dezembor 1955 am 30"Dezembor 1955 in Kraft gotreten it, läuft die nun­

mohr für das l..usführungsgesetz bestimmte Frist am 30~Dozembür 1958 ab. 

Somit sind seit Erlnssung des Bundesgesetzes vom 20.12.1955 fast 

drei Jahre vergangen. "":1enn auch zugegeben ist, dass diG Regelung der 

vormögonsrechtlichün Verhältnisse zwischen dem staat und don christlichen 

Kirchen eine sorgsame Vorbereitung dbr Lösung erfordert, kann man sich doch 

nicht des Eindruckos erwehren, dcss sich der Vorboreitung und Erlassung 

des vorheissenen 1..,usführungsgosetzos Schwierigke iten entgegengestoll t haben, 

deren Charakter der Öffontlichkeit a11 erdings verborgen geblieben Ül'ti.. 

Die unterzeichnoten l~bgordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminist er für Untorricht di:e 

1..nfrage: 

1.) Ist es richtig, dass der Schädigungstatbestand der vom National­

sozialismus getroffenen kirchenpolitischon Massnahmon - trotz der gesetz­

lichen Definition im Bundesgesetz vom 20012.1955, BGB1.Nr.269 - neuerdings 

bestri ttcn 'wird, uncl wie sind solcho ZYJGifel auf Grund der. goschichtlichen 

Tatsachen zu beurteilen? 

2.) ,\,'elche vorbereitendo Massn;:u'1.men v/Urden bereits für ein l..us­

führungsgesetz über die Viddergutmachung an die Kirchen getroffen, und 

welche weiteren Schritte gedenkt der Herr Bundesminister für Unterricht zu 

unternehmen,die die erste Voraussetzung der legislativen Vorbor0itung 

für ein T,"iedorgutmachungsgesetz zu sein hä-1:iten, das in Erfüllung einer 

völkerrechtlichen Verpflichtung und eines vom Gesetzgeber selbst gegebenen 

Vorsprochens in einer alle Teile befriedigonden \.'eise die rTiedergutmachung 

verwirklicht? 

,-.-O-~-G--
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